
GESTALTUNGSLEITLINIE
FÜR DAS SANIERUNGSGEBIET KALL

17.09.2019



Gestaltungsleitlinie 0217.09.2019



GESTALTUNGSLEITLINIE

Die Rechte der Fotos und Pläne liegen bei der 
Arbeitsgemeinschaft ISL / RaumPlan bzw. der Gemeinde Kall
und Egon Joisten

03 Gestaltungsleitlinie17.09.2019



Gestaltungsleitlinie 0417.09.2019



Als regionaltypisches, schützenswertes bauliches 
Erbe und allgemeine Orientierung für die wei-
tere Entwicklung und bauliche Ergänzung  gelten 
insbesondere die noch bestehenden Gebäude 
aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und der 
Nachkriegsbebauung aus den 50er-Jahren.

Vor diesem Hintergrund werden mit den Gestal-
tungsleitlinien folgende Ziele verfolgt:

Charakteristika des Kaller Stadtkerns

Qualitäten

Sanierungsgebiet

Die Gestaltungslinien für Gebäude umfassen hier-
bei die wichtigsten ortsbildprägenden Aspekte von 
Gebäuden wie z.B.:

Die Gestaltungsleitlinien beziehen sich hierbei 

Straßenraum aus einsehbar sind. Es wird jedoch 
eine insgesamt einheitliche Gestaltung unterstützt.

-
-

Die historisch gewachsene Gebäudestruktur ist 
trotz zahlreicher Veränderungen und Überformun-
gen auch heute noch prägend für den Charakter 
des Kernortes Kall. 

Weltkrieg dominieren Gebäude aus der Nachkriegs-
zeit und den späteren Entwicklungsphasen ab den 
70er Jahren das Zentrum von Kall. Die historischen 
Gebäude aus der Zeit vor 1945 machen etwa ein 

-
ter des Kaller Ortskerns zeichnet sich u.a. durch 
die regionaltypische Bauweise und kleinteilige 

Im Wesentlichen sind die Gebäude im Kernort Kall 
-

matschutzstil sowie den schlichten Baustilen der 
Nachkriegszeit zuzuordnen.

in dem vom Gemeinderat ausgewiesenen und von 
-

biet wird durch die Gemeinde Kall ausdrücklich 
-

Die Gemeinde Kall sieht hierbei die Chance, das 
vorhandene regionaltypische Ortsbild aufzu-
werten. Insbesondere die historischen Gebäude 
sollen nach und nach durch eine Erneuerung in 
ihrer regionaltypischen Bauweise erhalten bleiben 
und so die unverwechselbare Identität des Ker-
nortes Kall mit seiner ortstypischen Kleinteiligkeit 
wahren. 
Daher hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 
11.12.2018 beschlossen, dass die im Merkblatt auf-
geführten Gestaltungsleitlinien als Grundlage für 

 von Gebäuden 
im Sanierungsgebiet einzuhalten sind.

Die nachfolgenden Gestaltungsleitlinien dienen 
somit der weiteren geordneten Entwicklung des 
Kernortes Kall und haben dabei das historisch ge-
wachsene Kerngebiet als Bewertungsmaßstab im 

Wozu dient der Gestaltungsleitfaden?
ANLASS UND ZIELE
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-

belegten Erscheinungsbild zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Im Einzelnen bedeutet dies:

Gebäudestellung, Dachform),

lung des historisch belegten Erscheinungsbildes.

prüfen und zu nutzen.

entstanden sind. Nachkriegsbauten sollten grundsätzlich in ihrem ursprünglichen typischen Erschein-
ungsbild erhalten werden. Im Einzelnen bedeutet dies:

Gebäude ab 1970 bis heute haben sich grundsätzlich in die kleinteilige Gebäudestruktur und die orts-
bildprägende umliegende Bebauung einzufügen und unterzuordnen. Im Wesentlichen betrifft das:

1.1 Gebäude bis 1945

1.2 Nachkriegsgebäude

1.3 Gebäude ab 1970 bis heute

1. GEBÄUDEKATEGORIEN
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2. RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH

Die Gestaltungsrichtlinie umfasst räumlich das in der Abbildung umgrenzte      
Gebiet, welches der Rat der Gemeinde Kall am 20.12.2016 als „Sanierungsgebiet 
Kall“ beschlossen hat.
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Grundsätzliches zum Erhalt der historischen Fassaden bei Gebäuden vor 
1945:

-
-

-
sichtigt, so gilt folgendes:

Bauphysik, Wetterschutz).

Vorbild rekonstruiert oder mit modernen Mitteln in ihren Wesenszügen neu aufgebaut 
werden.

-
bild zu orientieren. 

werden. 

3. GEBÄUDEFASSADEN UND 
    DÄCHER IM DETAIL
Im Folgenden sind die typischen Merkmale der historischen Gebäude vor 1945 und 
Nachkriegsgebäude aufgeführt. Diese Merkmale sind bei der Erneuerung von Fassaden 
und Dächern bei Gebäuden im Sanierungsgebiet grundsätzlich zu erhalten bzw. deren 
Erhalt ist zu prüfen. 
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Loram ispum dolor sit amet, condecteur adipiscing edit. Aenean eros ut 
cursus cursus. In rhoncus, lacus id rutrum gravida, nibh

3.1 Langhaus mit Sichtfachwerk

-
schutz sichergestellt ist, ist die Struktur und das Erscheinungsbild des Sichtfachwerkes nicht zu beein-
trächtigen oder zu überdecken.
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3.2 Gebäude mit klassizistischen Elementen

Gebäude mit klassizistischen Elementen in Kall weisen folgende Merkmale auf:
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3.3 Gebäude im Heimatschutzstil

Gebäude im Heimatschutzstil in Kall weisen folgende Merkmale auf:

  anthrazit oder schwarz, vereinzelt Gauben- oder Zwerchgiebel

schicht des Sturzes
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3.4 Nachkriegsgebäude

Erdgeschoss)

Nachkriegsgebäude in Kall weisen folgende Merkmale auf:
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3.5 Fassadenoberflächen von Gebäuden ab 1970 bis 2000
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3.6 Hinweise zu störenden Fassadenoberflächen

-
gen zu vermeiden:
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Dieser Gestaltungsleitlinie entgegenstehende Bestimmungen in rechtsverbindlichen Satzun-
-

berührt und besitzen damit weiterhin Gültigkeit.

-

-

Gebäude, Anbauten, Nebengebäude, Einfriedungen) sind im äußeren Erscheinungsbild - in Ma-

als umliegende Bebauung der Bereich angesehen werden, der straßenseitig die benachbarten 
drei Gebäude sowie die gegenüberliegende Bebauung umfasst.

einsehbar sind.

4.1 Für Gebäude bis 1945 gilt:

4.4 Das bestehende Ortsrecht bleibt unberührt:

4.2 Für Nachkriegsgebäude der 50er bis 60er gilt:

4.5 Für Baudenkmäler gilt:

4.3 Für Gebäude ab 1970 bis 2000 gilt:

4.6 Geltungsbereich:

4. GRUNDSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN
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